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 e)  als Nutzerin oder Nutzer der Bibliothek, des Ar-
chivs und anderer Sondereinrichtungen nach 
Maßgabe der Benutzungsordnung gemäß § 9.

  (5) Angemeldete Besuchergruppen erhalten Zutritt 
zur Besichtigung des Landtags nur in Begleitung ei-
nes Mitglieds des Landtags bzw. ihres oder seines Be-
auftragten oder einer bzw. eines Beschäftigten der 
Landtagsverwaltung.

  (6) Aufgrund der begrenzten Kapazitäten kann die 
Zutrittsberechtigung für Vertreterinnen und Vertreter 
der Medien in besonderen Fällen über ein Akkreditie-
rungsverfahren begrenzt werden. Dies gilt auch für 
die Anfertigung von Bild-, Film- und Tonaufnahmen 
nach § 6 Absatz 6.“

2.  § 4 wird neu gefasst:

 „§ 4

 Grundsätze für den Zutritt

  (1) Auf Verlangen des Haussicherungs- und Emp-
fangsdienstes haben alle Personen, die den Zugang zu 
den Gebäuden, Gebäudeteilen oder den Grundstü-
cken des Landtags begehren oder sich darin aufhal-
ten die Zutrittsberechtigung nachzuweisen und, so-
weit sie sich aus § 3 Absatz 2 bis 5 ergibt, den Zweck 
ihres Aufenthalts anzugeben.

  (2) Sofern ein Besucherausweis ausgegeben wird, ist 
dieser für die gesamte Dauer des Besuchs im Landtag 
sichtbar an der Kleidung zu tragen und nach Beendi-
gung des Besuchs am Empfang wieder abzugeben. 
Für die Ausgabe eines Besucherausweises kann ein 
Lichtbildausweis als Pfand einbehalten werden. Die 
Abgabe des Personalausweises ist nicht erforderlich.

  (3) Das Mitführen von Waffen oder sonstigen Gegen-
ständen, die ihrer Art nach zur Verletzung von Perso-
nen oder zur Beschädigung von Sachen geeignet und 
bestimmt sind, ist verboten. Ausgenommen von die-
sem Verbot sind Sicherheitskräfte, die von einer 
Dienststelle des Bundes oder Landes mit dem Schutz 
bestimmter Personen beauftragt oder hierzu zugelas-
sen wurden, sowie Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amte, die sich auf Anforderung im Landtag aufhalten. 
Das Mitführen der sonstigen Gegenstände nach 
Satz 1 ist erlaubt, soweit dies zur Erledigung dienstli-
cher Aufgaben notwendig ist.

  (4) Das Mitführen von Tieren ist nicht gestattet. Aus-
genommen hiervon sind Diensthunde der Polizei und 
Assistenzhunde.

  (5) Die Besucherinnen und Besucher des Landtagsge-
bäudes (Einzelbesucherinnen, Einzelbesucher und 
Mitglieder von Besuchergruppen) müssen Mäntel, 
Schirme, Koffer und Taschen an der Garderobe abge-
ben. Hiervon ausgenommen sind kleinere Handta-
schen.

  (6) Bei allen Besucherinnen und Besuchern kann 
durch den Haussicherungs- und Empfangsdienst eine 
Personen- und Gepäckkontrolle vorgenommen wer-
den. Für die Personen- und Gepäckkontrolle können 
elektronische Kontrollgeräte eingesetzt werden.

  (7) Für die Benutzung der Garage ist ein besonderer 
Ausweis des Landtags erforderlich. Bei Einzelbesu-
chen kann dieser auch durch ein Einladungsschreiben 
oder besondere Parkkarten ersetzt werden. Grund-
sätzlich nutzungsberechtigt ist der in § 3 Absatz 1, 2 
und 4 a) genannte Personenkreis bei Aufenthalt im 
Landtag. Nach Maßgabe freier Parkplätze können 
auch weitere Zutrittsberechtigte gemäß § 3 Absatz 3 
und § 3 Absatz 4 b) bis e) durch die Landtagsverwal-
tung im Einzelfall in die Garage eingelassen werden.

  (8) Für die Räume der Landespressekonferenz gelten 
die Regelungen des Vertrages vom 9. Mai  1989 in der 
aktuellen Fassung.

  (9) Personen, die die in den Absätzen 1 bis 6 gefor-
derten Sicherheits- und Ordnungsbestimmungen ab-
lehnen, kann der Zutritt verwehrt werden.“

I.

1101

Änderung der Hausordnung des Landtags 
Nordrhein-Westfalen

Bekanntmachung des Präsidenten des Landtags 
Nordrhein-Westfalen

Vom 12. Dezember 2017

Aufgrund Artikel 39 Absatz 2 der Landesverfassung er-
lasse ich folgende Änderung für die Hausordnung des 
Landtags Nordrhein-Westfalen vom 22. Februar 2012 
(MBl. NRW. S.  148), zuletzt geändert am 28. Oktober 
2016 (MBl. NRW. S. 700):

1.  § 3 wird neu gefasst:

 „§ 3
 Zutrittsberechtigung

  (1) Zutritt zu den Gebäuden und Einrichtungen nach 
§ 1 haben:

 a) die Mitglieder des Landtags,

 b)  die Mitglieder der Landesregierung sowie deren 
Beauftragte,

 c)  die Präsidentin bzw. der Präsident des Landes-
rechnungshofs,

 d)  die bzw. der Landesbeauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit,

 e) die Beschäftigten der Landtagsverwaltung,

 f)  die Beschäftigten der Fraktionen und der Mitglie-
der des Landtags,

 g) die Mitglieder der Landespressekonferenz.

  (2) Zutritt aus berechtigtem Anlass ist ferner gestat-
tet:

 a) Mitgliedern des Deutschen Bundestages,

 b) Mitgliedern der Landtage anderer Bundesländer,

 c) Mitgliedern des Europäischen Parlaments,

 d)  Inhaberinnen und Inhabern eines Dienstausweises 
des Deutschen Bundestages, einer obersten Lan-
des- oder Bundesbehörde,

 e)  Inhaberinnen und Inhabern eines Diplomatenpas-
ses,

 f) Ehemaligen Mitgliedern des Landtags,

 g)  Zeuginnen und Zeugen der Untersuchungsaus-
schüsse,

 h) Mitgliedern der Kommissionen des Landtags,

 i) zu Anhörungen geladenen Personen,

 j)  Personen mit einer besonderen schriftlichen Er-
laubnis.

  (3) Zutritt ist außerdem gestattet Inhaberinnen und 
Inhabern und Beschäftigten von Unternehmen in Er-
füllung ihrer vertraglichen Pfl ichten gegenüber dem 
Landtag.

  (4) Einzelbesucherinnen und Einzelbesucher sind zu-
trittsberechtigt:

 a)  aufgrund einer Einladung eines Mitglieds des 
Landtags, einer Fraktion oder der Verwaltung des 
Landtags,

 b)  als Vertreterinnen und Vertreter der Medien bei 
Vorlage eines vom Landtag anerkannten Presse-
ausweises oder nach vorheriger Anmeldung bei 
der Pressestelle des Landtags,

 c)  zur Teilnahme an öffentlichen Sitzungen des 
Landtags nach Maßgabe freier Zuhörerplätze,

 d)  als Besucherinnen und Besucher einer öffentlichen 
Ausstellung oder des Besucherzentrums während 
der jeweiligen Öffnungszeiten oder als Besucher 
einer öffentlichen Veranstaltung, 
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Düsseldorf, 12. Dezember 2017

André  K u p e r

Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen

– MBl. NRW. 2018 S. 2

81

Änderung der Richtlinie über die Gewährung 
von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen, 

die aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
in der Förderphase 2014 bis 2020 

mitfi nanziert werden
(ESF-Förderrichtlinie 2014 – 2020)

Runderlass des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 

– Az.: I C 2 – 2636-1 –

Vom 1. Januar 2018

Der Runderlass vom 23. Dezember 2014 (MBl. NRW. 
2015  S.  82), zuletzt geändert durch Runderlass vom 7. 
September 2017 (MBl. NRW. S. 887), wird wie folgt geän-
dert:

 1.   In Nummer 1.2 werden nach den Wörtern „juristische 
Personen“ die Wörter „sowie Personengesellschaf-
ten“ angefügt.

 2.   In Nummer 1.4.1 Satz 3 wird nach Nummer „3.4,“ die 
Nummer „4.4,“ eingefügt.

 3.  Nummer 1.5.3.1 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Tabelle erhält folgende Fassung:

Gliede-
rungs-
punkt

Funktion Pauschalen 
pro

Monat Jahr
1.5.3.1.1 Projektleitung großer Pro-

jekte

(Zuwendung gemäß erstem 
Bewilligungsbescheid ab 
750.000 €)

7.950 € 95.400 €

1.5.3.1.2 Projektleitung kleiner und 
mittlerer Projekte und her-
ausgehobene Projektmit-
arbeit 

(Zuwendung gemäß erstem 
Bewilligungsbescheid bis 
750.000 €)

7.380 € 88.560 €

1.5.3.1.3 Herausgehobene Projekt-
mitarbeit

6.960 € 83.520 €

1.5.3.1.4 Projektmitarbeit 6.420 € 77.040 €
1.5.3.1.5 Assistenz 5.040 € 60.480 €

 b)  Satz 6 wird gestrichen.

 4.   Nummer 1.5.3.2 erhält die Überschrift „Maßnahme-
bezogene Sachausgaben“.

 5.   In Nummer 1.5.3.5 Satz 1 wird die Zahl „44“ durch 
die Zahl „44,50“ ersetzt.

 6.  In Nummer 1.5.5 wird folgender Satz 2 angefügt:

  „Im Falle einer Weiterleitung kann der Eigenanteil 
der Kommune durch Dritte erbracht werden.“

 7.   Nach Nummer  1.6 wird die folgende Nummer  1.6.1 
angefügt:

 „1.6.1
  Die Bewilligungsbehörden prüfen in jedem Einzel-

fall, ob auch für bereits bewilligte Projekte, deren 
Durchführungszeitraum noch nicht beendet ist, die 
verwaltungsverfahrensrechtlichen Voraussetzungen 

3.  § 6 wird neu gefasst:

 „§ 6

 Verhaltensregeln

  (1) In den Gebäuden des Landtags und auf den dazu-
gehörenden Grundstücken ist Ruhe und Ordnung zu 
wahren. Flugblätter, Spruchbänder und sonstiges In-
formationsmaterial dürfen nicht verteilt oder gezeigt 
werden. Demonstrationen durch das Tragen von Klei-
dung sind ebenso untersagt wie die Verwendung von 
Kennzeichen, die der Würde des Landtages oder der 
Würde von Menschen entgegenstehen. Es ist die 
Würde des Hauses zu achten und auf die Arbeit im 
Hause Rücksicht zu nehmen. Insbesondere hat sich 
jede Person so zu verhalten, dass die Funktionsfähig-
keit des Parlaments nicht gestört oder gefährdet wird.

  (2) In allen Gebäuden und Räumen des Landtags gilt 
das Rauchverbot des Nichtraucherschutzgesetzes 
NRW sowie ein Verbot für die Nutzung elektrischer 
Zigaretten. Das Verbot gilt auch im Eingangsbereich 
außen vor und neben der Drehtür sowie vor und ne-
ben der Besuchertür. 

  Als Raucherzonen sind folgende Außenbereiche frei-
gegeben:

 –  die von der Wandelhalle aus erreichbaren beiden 
Terrassen der Ebene 3,

 –  der überdachte Durchgang neben den Fahrradstell-
plätzen,

 –  die Restaurantterrasse während ihrer Öffnungszei-
ten,

 –  die Innenhöfe des Landtags nur für internes und 
externes Betriebspersonal,

 –  die Raucherbereiche der weiteren Dienstgebäude 
des Landtags.

  (3) Auf der Zuhörertribüne und in den Sitzungsräu-
men sind Bekundungen des Beifalls, des Missfallens 
und sonstige laute Äußerungen sowie ungebührliches 
Verhalten und Störungen jeglicher Art untersagt.

  (4) Der Gebrauch von Mobiltelefonen, Tablets und 
ähnlichen Geräten ist auf der Tribüne des Plenarsaals 
während der Sitzung untersagt. Auf der Pressetribüne 
und im Zuschauerbereich der Sitzungsräume ist das 
Telefonieren verboten, die Nutzung von Mobiltelefo-
nen und Tablets im Übrigen aber zulässig. Für Bild-, 
Film- und Tonaufnahmen gelten die Absätze 5 und 6.

  (5) In den Gebäuden und Einrichtungen des Land-
tags ist die Benutzung von Geräten zur Aufzeichnung, 
Übermittlung, Übertragungen oder Weitergabe von 
Bild und/oder Ton nur mit Genehmigung der Präsi-
dentin bzw. des Präsidenten des Landtags gestattet. 
Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen 
versehen werden. Fotoaufnahmen für den privaten, 
nicht-gewerblichen Gebrauch sind gestattet, soweit 
der Parlamentsbetrieb sowie die Persönlichkeits-
rechte der im Gebäude Anwesenden hiervon nicht be-
einträchtigt werden, in Sitzungssälen und Sitzungs-
räumen nur während sitzungsfreier Zeiten. Die 
Rechte Dritter bleiben unberührt.

  (6) Den Vertreterinnen und Vertretern der Medien ist 
die Anfertigung von Bild-, Film- und Tonaufnahmen 
für eine Berichterstattung mit unmittelbarem parla-
mentarischen Bezug gestattet. Aufnahmen der Ple-
narsitzungen dürfen nur ohne Blitzlicht oder sonstige 
Zusatzbeleuchtung und nur aus den drei dafür vorge-
sehenen Buchten der Tribüne heraus angefertigt wer-
den. Die unautorisierte Ablichtung von Unterlagen in 
der Weise, dass diese erkennbar oder lesbar sind, ist 
verboten. In den Sitzungen der Ausschüsse und En-
quetekommissionen sind Bild-, Film- und Tonaufnah-
men nicht zugelassen.“

Diese Änderung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in 
Kraft.
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 –  Pauschale gemäß Nummer 1.5.3.1.4 pro Stelle und 
Jahr für 5 weitere Stellen.“

12.  Nummer 2.2.3.3 wird wie folgt gefasst:

 „2.2.3.3
 Förderhöhe

  Die Zuwendung beträgt 80 Prozent der Pauschale 
gemäß Nummer 1.5.3.1.4 pro Jahr und Stelle.

13.  Nummer 2.3.3.3 wird wie folgt gefasst:

 „2.3.3.3
 Förderhöhe

  Je Auszubildendem und Monat wird eine Pauschale 
von 900 € gewährt.“

14.  Nummer 2.3.4.3 wird wie folgt gefasst:

 „2.3.4.3
  Sollte die oder der Jugendliche bis zum Ende der Be-

willigung nicht in ein betriebliches Ausbildungsver-
hältnis übernommen worden sein, wird die Förde-
rung im Rahmen einer außerbetrieblichen Ausbil-
dung bis zum Ende der Ausbildungsdauer durch das 
Land sichergestellt.“

15.  Nummer 2.3.4.4 wird wie folgt gefasst:

 „2.3.4.4
 Vorzeitige Beendigung:

  Bei vorzeitiger Beendigung des Ausbildungsverhält-
nisses ermäßigt sich die Pauschale ab dem Folgemo-
nat auf 350 €. Die gewährte Pauschale darf bis zu 6 
Monaten gewährt werden, soweit der Durchfüh-
rungszeitraum nicht vorher endet. Der freigewordene 
Ausbildungsplatz darf nicht nachbesetzt werden.“

16.  Nummer 2.3.4.6 wird wie folgt gefasst:

 „2.3.4.6
 Nachweisverfahren

  Es ist ein monatlicher Teilnahmenachweis zu führen. 
Dieser ist von der Lehrkraft bzw. dem Zuwendungs-
empfangenden durch Unterschrift zu bestätigen.“

17.   In Nummer 2.4.2.2 werden nach den Wörtern „juris-
tische Personen“ die Wörter „oder Personengesell-
schaften“ angefügt. 

18.   In Nummer  2.4.4.1 wird jeweils die Angabe „www.
mais.nrw“ durch die Angabe „www.mags.nrw“ er-
setzt.

19.   In Nummer  2.4.4.2 letzter Satz wird die Angabe 
„www.mais.nrw“ durch die Angabe „www.mags.nrw“ 
ersetzt.

20.  Nummer 2.5.4.3 wird wie folgt gefasst:

 „2.5.4.3
 Nachweisverfahren

  Es ist ein monatlicher Teilnahmenachweis zu führen. 
Dieser ist von der Lehrkraft bzw. dem Zuwendungs-
empfangenden durch Unterschrift zu bestätigen.“

21.  Nummer 2.6.3.3 wird wie folgt geändert:

 a)  Der erste Spiegelstrich wird wie folgt gefasst:

   „– Je Teilnehmendem und Monat wird eine Pau-
schale von 300  € gewährt für eine Vorlaufphase 
von max. 6 Monaten 

   und bei Übergang in eine Ausbildung in Teilzeit 
für eine bis zu achtmonatige Begleitphase nach 
Beginn der Ausbildung.“

 b)  Der zweite Spiegelstrich wird wie folgt gefasst:

   „– Für Kinderbetreuung wird je Teilnehmendem 
und Monat eine Pauschale von 130 € gewährt.“

22.  Nummer 2.6.4.1 wird wie folgt gefasst:

 „2.6.4.1
 Nachweisverfahren

  Es ist ein monatlicher Teilnahmenachweis zu führen. 
Dieser ist von der Lehrkraft bzw. dem Zuwendungs-
empfangenden durch Unterschrift zu bestätigen.

zur Anwendung der ab dem 1. Januar 2018 geltenden 
Nebenbestimmungen gemäß Nummer 1, Nummer 4.3 
und Nummer 7.4.1.2 der ANBest-ESF sowie die sons-
tigen Nebenbestimmungen zum Nachweisverfahren 
gemäß dem Programmteil vorliegen.“

 8.   In Nummer 1.7.1.1 wird die Angabe „www.mais.nrw“ 
durch die Angabe „www.mags.nrw“ ersetzt.

 9.  Nummer 1.7.4.1 wird wie folgt gefasst:

 „1.7.4.1
  Die Bewilligungsbehörde prüft den Zwischen- und 

Verwendungsnachweis auf der Grundlage der unter 
Nummer 7 und 8 der ANBest-ESF genannten Unter-
lagen.

  Die Bewilligungsbehörde kann im Einzelfall die 
Übersendung einfacher Kopien als Nachweise zulas-
sen. Die Aufbewahrungspfl icht für die Belege bleibt 
hiervon unberührt. Außerdem gilt dies nicht für 
Vor-Ort-Kontrollen. Die Belege selbst werden nicht 
mit einem Prüfvermerk versehen.

  Die Prüfung der Pauschalen gemäß Nummer 1.5.3.1 
erfolgt anhand der schriftlichen Anweisung gemäß 
Nummer 1.1.1 der ANBest-ESF.

 Die Prüfung wird wie folgt ergänzt:

  Die beispielsweise der Beschäftigte arbeitet mit sei-
ner vollen oder anteiligen Arbeitszeit in einer Funk-
tion im Projekt, so haben der Zuwendungsempfan-
gende und die beispielsweise der im Projekt direkt 
Beschäftigte jeweils mit der Vorlage des Zwischen- 
und Verwendungsnachweises zu erklären, in welchem 
Umfang der tatsächliche Einsatz im Projekt erfolgt 
ist. Sofern die beispielsweise der Beschäftigte in 
mehreren Funktionen eingesetzt war, ist die Erklä-
rung für jede Funktion separat auszustellen.“

10.  Nummer 1.7.5.3 wird wie folgt gefasst:

 „1.7.5.3
  Der Europäische Rechnungshof, der Landesrech-

nungshof Nordrhein-Westfalen, die Finanzkontrolle 
der Europäischen Kommission, die Prüfbehörde für 
den ESF, die Bewilligungsbehörden, das für Arbeit 
zuständige Ministerium des Landes Nordrhein-West-
falen (Innenrevision) und die Vertreter des Zuwen-
dungsgebers sowie von diesen Beauftragte sind be-
rechtigt, Prüfungen vorzunehmen.“

11.  Nummer 2.1.3.3 wird wie folgt gefasst:

 „2.1.3.3
 Förderhöhe

  Maßgebend für die Förderhöhe ist die fortgeschriebe-
ne Einwohnerzahl auf Basis des Zensus vom 9. Mai 
2011 zum Stichtag 31. Dezember 2013 (Quelle: IT.
NRW).

  Danach werden 50 Prozent der nachstehend aufge-
führten Pauschalen für Kreise und kreisfreie Städte 
als Zuwendung gewährt:

 2.1.3.3.1
 mit bis zu 400.000 Einwohnern

 –  Pauschale gemäß Nummer 1.5.3.1.2 pro Jahr für ei-
ne Leitungsstelle und

 –  Pauschale gemäß Nummer 1.5.3.1.4 pro Stelle und 
Jahr für 3 weitere Stellen.

 2.1.3.3.2
  mit mehr als 400.000 und mit bis zu 500.000 Ein-

wohnern

 –  Pauschale gemäß Nummer 1.5.3.1.2 pro Jahr für ei-
ne Leitungsstelle und

 –  Pauschale gemäß Nummer 1.5.3.1.4 pro Stelle und 
Jahr für 4 weitere Stellen.

 2.1.3.3.3
 mit mehr als 500.000 Einwohnern

 –  Pauschale gemäß Nummer 1.5.3.1.2 pro Jahr für ei-
ne Leitungsstelle und
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34.   Nach Nummer  3.5.3.3.1 werden folgende Nummern 
3.5.3.3.2 bis 3.5.3.3.4 eingefügt:

 „3.5.3.3.2
 der Pauschale für eine Unterrichtsstunde. 

  Als Bemessungsgrundlage für eine Unterrichtsstun-
de (= 45 Minuten) sind Ausgaben in Höhe 39,50 € als 
Pauschale anzusetzen.

  Wird die Unterrichtsstunde (= 45 Minuten) von einer 
hauptbeschäftigten Lehrkraft durchgeführt, sind als 
Bemessungsgrundlage Ausgaben in Höhe von 82  € 
als Pauschale anzusetzen.

 3.5.3.3.3
 der Pauschale für einen Ausbildungsplatz.

  Als Bemessungsgrundlage für einen Ausbildungs-
platz sind Ausgaben in Höhe von 1.000 € pro Auszu-
bildendem und Monat als Pauschale anzusetzen.

 3.5.3.3.4
 der Fahrtkostenpauschale für Teilnehmende. 

  Als Bemessungsgrundlage für Fahrten von Teilneh-
menden sind Ausgaben in Höhe 30 € je Teilnehmen-
den und Monat anzusetzen.“

35.   Die bisherige Nummer „3.5.3.3.2“ wird Nummer 
„3.5.3.3.5“.

36.  Nummer 3.5.4 wird wie folgt gefasst:

 „3.5.4
 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

 3.5.4.1
 Nachweis der Unterrichtsstunde

  Der Nachweis der Verwendung ist durch eine monat-
lich unterschriebene Erklärung der Lehrkraft zu er-
bringen, in der die durchgeführten Unterrichtsstun-
den zu dokumentieren sind.

  Der Nachweis über die Hauptbeschäftigung der 
Lehrkraft beim Zuwendungsempfangenden bezie-
hungsweise Weiterleitungspartner ist durch Vorlage 
des Arbeitsvertrages zu erbringen.

 3.5.4.2
 Nachweis eines Ausbildungsplatzes

  Es ist ein monatlicher Teilnahmenachweis zu führen. 
Dieser ist von der Lehrkraft beziehungsweise dem 
Zuwendungsempfangenden durch Unterschrift zu 
bestätigen.

 3.5.4.3
 Nachweis der Fahrtkostenpauschale

  Es ist ein monatlicher Teilnahmenachweis zu führen. 
Dieser ist von der Lehrkraft beziehungsweise dem 
Zuwendungsempfangenden durch Unterschrift zu 
bestätigen.

 3.5.4.4
 Erhalt der Fahrtkostenpauschale

  Beenden die Teilnehmenden die Maßnahme vorzeitig, 
wird die Fahrtkostenpauschale bis zum Ende des 
laufenden Monats gewährt.

  Sofern die Maßnahme im laufenden Monat beginnt 
oder endet, wird die Fahrtkostenpauschale für den 
gesamten Monat gewährt.“

37.  Die bisherige Nummer „3.5.4“ wird Nummer „3.5.5“.

38.   In Nummer  3.5.5 Satz  1 werden nach den Wörtern 
„Die Projektkonzeption ist“ die Wörter „zusammen 
mit den Finanzierungsunterlagen (Finanzierungs-
plan und ggf. Finanzierungszusagen von Dritten)“ 
eingefügt.

39.   Nummer 3.6.3.3.1 und Nummer 3.6.3.3.2 werden wie 
folgt gefasst:

 „3.6.3.3.1
 Beratung

  80 Prozent der Pauschale gemäß Nummer  1.5.3.1.3 
pro Jahr und Stelle.

  Wechsel von Teilnehmenden sind zu dokumentieren.“

23.  Nummer 2.6.4.2 wird wie folgt gefasst:

 „2.6.4.2
 Pauschale für Kinderbetreuung

  Beenden Teilnehmende die Vorbereitungsmaßnahme 
oder Ausbildung vorzeitig, wird die Pauschale für 
Kinderbetreuung bis zum Ende des laufenden Mo-
nats gewährt.“

24.  Nummer 2.7.3.3 wird wie folgt gefasst:

 „2.7.3.3
 Förderhöhe

  Je Ausbildungsplatz und Monat wird eine Pauschale 
von 670 € gewährt.“

25.  Nummer 2.7.4.2 wird wie folgt gefasst:

 „2.7.4.2
 Nachweisverfahren

  Es ist ein monatlicher Teilnahmenachweis zu führen. 
Dieser ist von der Lehrkraft bzw. dem Zuwendungs-
empfangenden durch Unterschrift zu bestätigen.“

26.  Nummer 2.8.3. wird wie folgt gefasst:

 „2.8.3
 Zuwendungsvoraussetzungen

 2.8.3.1
  Die nach Nummer 1.3 der VV/VVG zu § 44 LHO not-

wendige Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Maß-
nahmebeginns gilt als erteilt.

 2.8.3.2
  Der Nachweis über das Vorliegen der Kriterien nach 

BKAZVO ist zu erbringen.

 2.8.3.3
  Der Antrag ist innerhalb von 6 Monaten nach Aus-

stellung des Gebührenbescheides bzw. der Rechnung 
eingegangen.

 2.8.3.4
  Die Vorlage der Gebührenbescheide bzw. der Rech-

nungen der zuständigen Kammern sowie die Doku-
mentation des Zahlungsfl usses (zum Beispiel durch 
Vorlage des Kontoauszuges) sind zu erbringen.“

27.  Nummer 2.8.5 wird aufgehoben.

28.   In Nummer 3.1.2 werden nach den Wörtern „juristi-
sche Personen“ die Wörter „sowie als Personengesell-
schaften“ angefügt.

29.   In Nummer 3.2.2 werden nach den Wörtern „juristi-
sche Personen“ die Wörter „sowie als Personengesell-
schaften“ angefügt.

30.   In Nummer 3.3.2 werden nach den Wörtern „juristi-
sche Personen“ die Wörter „sowie als Personengesell-
schaften“ angefügt.

31.   Nummer  3.3.4.3.1.1 und Nummer  3.3.4.3.1.2 werden 
wie folgt gefasst:

 „3.3.4.3.1.1
  Pro Beratung von Unternehmen wird eine Pauschale 

von 70 € gewährt.

 3.3.4.3.1.2
  Pro Beratung von einzelnen Beschäftigten und Be-

rufsrückkehrenden wird eine Pauschale von 40 € ge-
währt.“

32.  Nummer 3.4.5.1 wird wie folgt gefasst:

 „3.4.5.1
 Abrechnung der Beratung

  Die Abrechnung erfolgt auf Basis der durchgeführ-
ten Beratungszeit (Stunden und Minuten). Die Bera-
tung kann in mehreren Einzelsitzungen erfolgen.“

33.  Nummer 3.5.3.3.1 wird wie folgt gefasst:

  „der Pauschalen gemäß Nummer 1.5.3.1 für die pro-
jektbezogen benötigten Funktionen.“
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terricht kann nur die durchgeführte Qualifi zierungs-
stunde abgerechnet werden.  

  Die Abrechnung der internen Qualifi zierung erfolgt 
nicht pro Teilnehmenden, sondern der zuwendungs-
fähige Gesamtbetrag muss innerhalb des bewilligten 
Gesamtbudgets für interne Qualifi zierung liegen.

  Der Nachweis der geleisteten Qualifi zierungsstunde 
erfolgt durch Stundenzettel des Dozenten.“

45.  Nummer 4.3.3.3.1 wird wie folgt gefasst:

 „4.3.3.3.1
 Erwerbslosenberatungsstellen

 Die Zuwendung beträgt 80 Prozent 

 –  der Pauschale gemäß Nummer  1.5.3.1.3 pro Jahr 
für max. eine Leitungsstelle und

 –  der Pauschale gemäß Nummer  1.5.3.1.4 pro Stelle 
und Jahr für max. 3 weitere Stellen.“

46.  Nummer 4.3.3.3.2 wird wie folgt gefasst:

 „4.3.3.3.2
 Arbeitslosenzentren

  Es wird eine Pauschale von 15.600  € pro Jahr ge-
währt.“

47.   In Nummer  4.4.1 Satz  2 wird vor dem Wort „Stan-
dards“ das Wort „curricularen“ eingefügt.

48.  Nummer 4.4.4.3 wird wie folgt gefasst:

 „4.4.4.3
 Förderhöhe

  Der Durchführungszeitraum darf maximal 1 Jahr 
umfassen.

  Die Bewilligung ist auf 8 Kurse pro Antragstellen-
dem begrenzt. Bei realer Ausschöpfung dieses Kon-
tingents können im Einzelfall weitere Kurse geför-
dert werden, sofern Haushaltsmittel verfügbar sind.“

49.   In Nummer  4.4.4.3.1 Satz  2 werden die Wörter 
„hauptamtlich beschäftigten“ durch das Wort 
„hauptbeschäftigten“ ersetzt. 

50.   In Nummer  4.4.5.1.1 Satz  2 werden die Wörter 
„hauptamtliche Beschäftigung“ durch das Wort 
„Hauptbeschäftigung“ ersetzt.

51.  Nummer 5.1.1.3.3 wird wie folgt gefasst:

 „5.1.1.3.3
 Förderhöhe

  Es wird eine Pauschale von 77.040  € pro Jahr ge-
währt.“

52.   In Nummer  5.1.2.4.3 Satz  2 werden die Wörter 
„hauptamtlich beschäftigten“ durch das Wort 
„hauptbeschäftigten“ ersetzt. 

53.   In Nummer 5.1.2.5 Satz 2 werden die Wörter „haupt-
amtliche Beschäftigung“ durch das Wort „Hauptbe-
schäftigung“ ersetzt.

54.  Nummer 6.1.3.1 wird wie folgt gefasst:

 „Finanzierungsart

 Festbetragsfi nanzierung“

55.  Nummer 6.1.3.2 wird wie folgt gefasst:

 „6.1.3.2
 Bemessungsgrundlage

 Personal- und Sachausgaben“

56.  Nummer 6.1.3.3 wird wie folgt gefasst:

 „6.1.3.3
 Förderhöhe

  Pro Lehrgangstag wird eine Pauschale von 100 € ge-
währt.“

57.  Nummer 6.1.4 wird wie folgt gefasst:

 „6.1.4
 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

 3.6.3.3.2
 Flankierende Tätigkeiten

  80 Prozent der Pauschale gemäß Nummer  1.5.3.1.4 
pro Jahr und Stelle.“

40.   Die Nummern 4.1.3.3.1 bis 4.1.3.3.3 werden wie folgt 
gefasst:

 „4.1.3.3.1
 Beraterinnen und Berater für Beratungstätigkeiten

  Pauschale gemäß Nummer  1.5.3.1.4 pro Jahr und 
Stelle.

 4.1.3.3.2
  Kammerfachkräfte für Einwerbung und Vermittlung 

von Arbeitsplätzen

  Pauschale gemäß Nummer  1.5.3.1.4 pro Jahr und 
Stelle.

 4.1.3.3.3
 Koordinatoren für Koordinierungstätigkeiten

  Pauschale gemäß Nummer  1.5.3.1.3 pro Jahr und 
Stelle.“

41.  Nummer 4.1.4.1 wird wie folgt gefasst:

 „4.1.4.1
 Dokumentation der Beratung

  Die Beratung und deren zeitlicher Umfang sind von 
den Beraterinnen und Beratern gemäß Num-
mer 4.1.3.3.1 schriftlich zu dokumentieren und durch 
Unterschrift zu bestätigen.“

42.  Nummer 4.2.4.3.1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „Es wird eine Pauschale von 5.778 € pro Monat und 
Stelle gewährt.“

43.  Nummer 4.2.4.3.2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „Es wird eine Pauschale von 6.642 € pro Monat und 
Stelle gewährt.“

44.  Nummer 4.2.4.3.3 wird wie folgt gefasst:

 „4.2.4.3.3
 Qualifi zierung 

 Externe Qualifi zierung:

  Qualifi zierungsmaßnahmen durch externe Dienst-
leister werden als maßnahmebezogene Sachausgaben 
im Sinne von Nummer 1.5.3.2 bis zu einem Höchst-
betrag von 4.000 € pro beantragtem Teilnehmenden-
platz für den Durchführungszeitraum der Maßnah-
me gewährt. 

  Die Abrechnung der externen Qualifi zierung erfolgt 
auf Basis der tatsächlich entstandenen Ausgaben ge-
mäß Nummer 4 der ANBest-ESF. 

  Für die Berechnung des zuwendungsfähigen Höchst-
betrages gelten die im Antrag angegebenen Teilneh-
mendenzahlen über die gesamte Maßnahme. Der zu-
wendungsfähige Gesamtbetrag muss innerhalb des 
bewilligten Gesamtbudgets für externe Qualifi zie-
rung liegen.

 Interne Qualifi zierung:

  Daneben kann eine Qualifi zierung durch Beschäftig-
te des Zuwendungsempfangenden beziehungsweise 
Weiterleitungspartners durchgeführt werden. 

  Ausgeschlossen für die Durchführung der Qualifi zie-
rung sind die als Coach oder Projektleitung im Pro-
jekt eingesetzten Beschäftigten. Dies gilt auch bei 
anteiligem Einsatz im Projekt.

  Pro Qualifi zierungsstunde wird eine Pauschale von 
44,50 € (= 60 Minuten) gewährt. Für den Durchfüh-
rungszeitraum der Maßnahme können maximal 80 
Stunden je Teilnehmendenplatz beantragt und abge-
rechnet werden.

  Für die Berechnung des zuwendungsfähigen Höchst-
betrages gelten die im Antrag angegebenen Teilneh-
mendenzahlen über die gesamte Maßnahme.

  Die Qualifi zierung kann in Einzel- sowie in Grup-
penunterricht durchgeführt werden. Bei Gruppenun-
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  Sofern die Maßnahme im laufenden Monat beginnt 
oder endet, wird die Fahrtkostenpauschale für den 
gesamten Monat gewährt.“

69.   In Nummer  8.1.5.3 wird nach dem letzten Satz fol-
gender Satz angefügt:

  „Eine detaillierte Verfahrensbeschreibung steht im 
Internet unter www.mags.nrw zur Verfügung.“

Die Anlage 2 zur ESF-Förderrichtlinie 2014-2020 wird 
wie folgt geändert:

 1.  In der Einleitung wird Satz 3 gestrichen.

 2.  Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

 Nummer 4 erhält folgende Fassung:

  „Nr.  4 Vergabevorschriften sowie Anerkennung von 
maßnahmebezogenen Sachausgaben“

 3.  Nummer 1.1.1 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 1 werden nach dem Wort „Anweisung“ die 
Wörter „zum Personaleinsatz“ angefügt.

 b)  Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

   „Sofern ein Beschäftigter in mehreren Funktio-
nen tätig ist, ist für jede Funktion eine separate 
schriftliche Anweisung vorzunehmen.“

 4.  Nummer 1.1.2 wird wie folgt geändert:

 a)   Der erste und zweite Spiegelstrich wird gestri-
chen.

 b)  Der letzte Satz wird gestrichen.

 5.  In Nummer 1.1.3 wird Satz 1 wie folgt gefasst:

  „Für das im Projekt tätige Personal gelten entschul-
digte Fehlzeiten (z. B. Krankheit, Urlaub) als Arbeits-
zeit.“

 6.   In Nummer  2.1 werden die Wörter „auf Basis von 
Pauschalen ermittelte und“ gestrichen.

 7.  Nummer 3.1 wird wie folgt gefasst:

 „3.1
 Der Finanzierungsplan für

 – Pauschalen und

 – maßnahmebezogene Sachausgaben 

  ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses jeweils ge-
trennt voneinander verbindlich.

 3.1.1
 Bei Zuwendungen in Form von Pauschalen:

  Reduzieren sich nach der Bewilligung die für die Be-
rechnung der Zuwendung herangezogenen Grundla-
gendaten (Einheiten), so ermäßigt sich die Zuwen-
dung.

 3.1.2
  Bei Zuwendungen von maßnahmebezogenen Sach-

ausgaben (Realausgaben):

  Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Fi-
nanzierungsplan veranschlagten Ausgaben, erhöhen 
sich die Deckungsmittel oder treten neue Deckungs-
mittel hinzu, so ermäßigt sich – außer bei einer Fest-
betragsfi nanzierung – die Zuwendung 

 –  bei Anteilfi nanzierung anteilig mit etwaigen Zu-
wendungen anderer Zuwendungsgeber und den 
vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des 
Zuwendungsempfangenden,

 –  bei Vollfi nanzierung um den vollen in Betracht 
kommenden Betrag.“

 8.  Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

  „Vergabevorschriften sowie Anerkennung von maß-
nahmebezogenen Sachausgaben“

 9.  Die bisherige Nummer „4.3“ wird Nummer „4.1“.

10. 

 a)  Nummer 4.2 wird wie folgt gefasst:

  Der Nachweis der Verwendung ist durch eine monat-
lich unterschriebene Erklärung der Lehrkraft zu er-
bringen, in der die durchgeführten Lehrgangstage zu 
dokumentieren sind.“

58.   In Nummer  6.2.4.2 werden nach den Wörtern 
„Heinz-Piest-Instituts (HPI)“ die Wörter „als Pau-
schale“ angefügt.

59.   In Nummer  6.2.4.3.1 werden nach dem Wort „Teil-
nehmenden“ die Wörter „als Pauschale“ gestrichen.

60.  Nummer 6.2.4.3.2.1 wird wie folgt gefasst:

 „6.2.4.3.2.1
  Personal- und Sachausgaben: 100 Prozent der Pau-

schale gemäß Nummer 1.5.3.1.4 pro Jahr und Stelle.“

61.   Nummer 7.1.4.3.1 und Nummer 7.1.4.3.2 werden wie 
folgt gefasst:

 „7.1.4.3.1
 Leitung der Regionalagenturen

  85 Prozent der Pauschale gemäß Nummer  1.5.3.1.2 
pro Jahr und Stelle. 

 7.1.4.3.2
 Mitarbeitende der Regionalagenturen 

  85 Prozent der Pauschale gemäß Nummer  1.5.3.1.4 
pro Jahr und Stelle.“

62.  Nummer 8.1.3.3.4 wird wie folgt gefasst:

 „8.1.3.3.4
 Förderung eines Ausbildungsplatzes

  Als Bemessungsgrundlage sind Ausgaben in Höhe 
von 1.000 € pro Auszubildendem und Monat als Pau-
schale anzusetzen.“

63.  Nummer 8.1.3.3.5 wird wie folgt gefasst:

 „8.1.3.3.5
 Förderung einer Unterrichtsstunde

  Als Bemessungsgrundlage sind Ausgaben in Höhe 
39,50 € je Unterrichtsstunde (= 45 Minuten) als Pau-
schale anzusetzen.

  Wird die Unterrichtsstunde von einer hauptbeschäf-
tigten Lehrkraft durchgeführt, sind als Bemessungs-
grundlage Ausgaben in Höhe von 82  € je Unter-
richtsstunde (= 45 Minuten) als Pauschale anzuset-
zen.“

64.  Nummer 8.1.3.3.6 wird wie folgt gefasst:

 „8.1.3.3.6 
 Förderung von Fahrtkosten für Teilnehmende

  Als Bemessungsgrundlage sind Ausgaben in Höhe 
von 30 € je Teilnehmenden und Monat als Pauschale 
anzusetzen.“

65.  Nummer 8.1.4.2 wird wie folgt gefasst:

 „8.1.4.2
 Nachweis eines Ausbildungsplatzes

  Es ist ein monatlicher Teilnahmenachweis zu führen. 
Dieser ist von der Lehrkraft bzw. dem Zuwendungs-
empfangenden durch Unterschrift zu bestätigen.

66.   In Nummer 8.1.4.3 Satz 2 werden die Wörter „haupt-
amtliche Beschäftigung“ durch das Wort „Hauptbe-
schäftigung“ ersetzt.

67.  Nummer 8.1.4.4 wird wie folgt gefasst:

 „8.1.4.4
 Nachweis der Fahrtkostenpauschale

  Es ist ein monatlicher Teilnahmenachweis zu führen. 
Dieser ist von der Lehrkraft bzw. dem Zuwendungs-
empfangenden durch Unterschrift zu bestätigen.“

68.  Nummer 8.1.4.5 wird wie folgt gefasst:

 „8.1.4.5
 Erhalt der Fahrtkostenpauschale

  Beenden die Teilnehmenden die Maßnahme vorzeitig, 
wird die Fahrtkostenpauschale bis zum Ende des 
laufenden Monats gewährt.
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   „Die Fragebögen zum Austritt aus dem Projekt 
und zum Verbleib 6 Monate nach Austritt können 
direkt in ABBA-Online ausgefüllt werden. Die 
Papierversion muss nicht aufbewahrt werden.

   Im Falle unzureichender Erfassung von Teilneh-
merdaten behält sich die Bewilligungsbehörde 
vor, die Zuwendung um einen Anteil zu kürzen.“

22.  Die bisherige Nummer „7.9“ wird Nummer „7.8“.

23.  Die bisherige Nummer „7.10“ wird Nummer „7.9“.

24.  Die bisherige Nummer „7.11“ wird Nummer „7.10“.

25.  Nummer 7.10 wird wie folgt gefasst:

 „7.10
  Dürfen Zuwendungsempfangende zur Erfüllung des 

Zuwendungszwecks Mittel an Dritte weiterleiten, 
sind die von den empfangenden Stellen zu erbrin-
genden Nachweise beizufügen bzw. in den entspre-
chenden Dokumentationen kenntlich zu machen.“

26.  Die bisherige Nummer „7.12“ wird Nummer „7.11“.

27.  In Nummer 8.2 wird Satz 1 wie folgt gefasst:

  „Der Europäische Rechnungshof, der Landesrech-
nungshof Nordrhein-Westfalen, die Finanzkontrolle 
der Europäischen Kommission, die Prüfbehörde für 
den ESF, die Bewilligungsbehörden, das für Arbeit 
zuständige Ministerium des Landes Nordrhein-West-
falen (Innenrevision) und die Vertreter des Zuwen-
dungsgebers sowie von diesen Beauftragte sind be-
rechtigt, Prüfungen vorzunehmen.“

28.   In Nummer 9.2.1 werden die Wörter „(z. B. nachträg-
liche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der 
Finanzierung nach Nummer 3 ANBest-ESF)“ gestri-
chen.

29.  Nummer 10.1 wird wie folgt gefasst:

 „10.1
  Die Zuwendungsempfangenden sind gehalten, bei je-

der Form der Darstellung einer aus Mitteln des Lan-
des Nordrhein-Westfalen und des Europäischen So-
zialfonds (ESF) fi nanzierten Maßnahme an herausge-
hobener Stelle auf die Förderung hinzuweisen. 

  Insbesondere sind folgende Maßnahmen durchzufüh-
ren:

  Information an die Projektbeteiligten (z. B. Teilneh-
mende, Unternehmen und deren Beschäftigte) über 
die Förderung aus Mitteln des Landes Nord-
rhein-Westfalen und des ESF,

  Aufnahme von Hinweisen auf die Förderung aus Mit-
teln des Landes Nordrhein-Westfalen und des ESF in 
Teilnahmebestätigungen und Bescheinigungen,

  Hinweise auf die Förderung im Rahmen der Öffent-
lichkeitsarbeit der Zuwendungsempfangenden (z. B. 
bei allen bereitgestellten Informations- und Publizi-
tätsmaßnahmen wie Berichten, Veröffentlichungen, 
Pressemitteilungen, Print- und Internetveröffentli-
chungen),

  Anbringen eines Plakats (Mindestgröße A3) mit In-
formationen zum Projekt und einem Hinweis auf die 
Förderung aus Mitteln des Landes Nordrhein-West-
falen und des ESF an einer gut sichtbaren Stelle 
(z. B. im Eingangsbereich) während der Durchfüh-
rung des Vorhabens,

  Einstellung einer kurzen Beschreibung des Vorha-
bens auf der Website der Zuwendungsempfangenden, 
soweit eine solche existiert. Die Beschreibung muss 
im Verhältnis zu dem Umfang der Förderung stehen 
und auf die Ziele und Ergebnisse des Vorhabens ein-
gehen sowie die fi nanzielle Unterstützung durch die 
EU und das Land Nordrhein-Westfalen hervorheben.

  Dabei sind grundsätzlich die nachfolgende Stan-
dard-Formulierung zu verwenden und entsprechend 
den Möglichkeiten die Embleme/Logos des Landes 
Nordrhein-Westfalen und der EU beizufügen.

  Standard-Formulierung

  „Mit fi nanzieller Unterstützung des Landes Nord-
rhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds.“

  „4.2
   Die Regelungen unter Nummer  4.3 bis Num-

mer 4.7 gelten ausschließlich für die Programme 

  –  Fachkräfte (Nummer  3.5.3.3.5 der ESF-Förder-
richtlinie (ESF-RL)),

  –  Öffentlich geförderte Beschäftigung/Sozialer 
Arbeitsmarkt (Nummer 4.2.4.3.3 ESF-RL),

  –  Förderung von laufenden Ausgaben der überbe-
trieblichen Unterweisung von Auszubildenden 
im Handwerk (Nummer 6.2.4.3.2.2 ESF-RL),

  –  Regionalagenturen (Nummer  7.1.4.3.3 ESF-RL) 
und

  –  Einzelprojekte (Nummer  8.1.3.3.2 und Num-
mer 8.1.3.3.3 ESF-RL).“

 b)  Die bisherige Nummer „4.2“ wird Nummer „4.3“.

11.  Nummer 4.3 wird wie folgt geändert:

 a)  –  In Satz 5 werden die Wörter „unter Berücksich-
tigung der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit“ gestrichen.

 b)  Satz 13 wird gestrichen.

 c)   Nach Satz 14 wird folgender Satz angefügt:

  „Verpfl ichtungen aufgrund von EU-Vergabebestim-
mungen sind ebenfalls einzuhalten (siehe Num-
mer 4.1).“

12.  Die bisherige Nummer „4.1“ wird Nummer „4.5“.

13.  Die bisherige Nummer „4.5“ wird Nummer „4.6“.

14.  Die bisherige Nummer „4.6“ wird Nummer „4.7“.

15.   In Nummer  7.4 werden die Wörter „ABBA online“ 
durch das Wort „ABBA-Online“ ersetzt.

16.  Nummer 7.4.1.1 wird wie folgt gefasst:

 „7.4.1.1
 Bei teilnehmerbasierten Bewilligungen:

  Die Anwesenheit der Teilnehmenden an der Maßnah-
me ist entsprechend dem beigefügten Teilnahme-
nachweis zu erfassen.“

17.  Nummer 7.4.1.2 wird wie folgt gefasst:

 „7.4.1.2
  Bei Bewilligungen für pauschalierte Personal- und 

Sachausgaben:

 Anweisung gemäß Nummer 1.1.1 ANBest-ESF. 

  Für den Nachweis ist die Anweisung wie folgt zu er-
gänzen: 

  Die bzw. der Beschäftigte arbeitet mit seiner vollen 
oder anteiligen Arbeitszeit in einer Funktion im Pro-
jekt, so haben die Zuwendungsempfangenden und 
die bzw. der im Projekt direkt Beschäftigte jeweils 
mit der Vorlage des Zwischen- und Verwendungs-
nachweises zu erklären, in welchem Umfang der tat-
sächliche Einsatz im Projekt erfolgt ist. Sofern die 
bzw. der Beschäftigte in mehreren Funktionen einge-
setzt war, ist die Erklärung zur Projekttätigkeit für 
jede Funktion separat auszustellen.“

18.  In Nummer 7.5 wird Satz 3 wie folgt gefasst:

  „Zu den Belegen gehören anspruchsbegründende 
Unterlagen, Anweisungen zum Projekteinsatz, Erklä-
rung zur Projekttätigkeit, Vergabeunterlagen, Teil-
nehmendenfragebögen, Teilnahmenachweise und 
Stundenzettel sowie sonstige Unterlagen, soweit 
sie  nach dem Bewilligungsbescheid vorgeschrieben 
sind.“

19.  Nummer 7.7 wird aufgehoben. 

20.  Die bisherige Nummer „7.8“ wird Nummer „7.7“.

21.  Nummer 7.7 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz  3 werden die Wörter „ABBA online“ 
durch das Wort „ABBA-Online“ ersetzt.

 b)   Nach Satz  3 werden die folgenden Sätze ange-
fügt:
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folgerinnen und Nachfolger fort. Die Mitgliedschaft 
in der Vertreterversammlung endet mit der Mitglied-
schaft im Versorgungswerk.“

  „(5) Die Vertreterversammlung wählt aus ihrer Mitte 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden sowie die 
zweite Stellvertreterin oder den zweiten Stellvertre-
ter auf Vorschlag der Gruppe der Vertreterinnen und 
Vertreter aus Nordrhein-Westfalen und die erste 
Stellvertreterin oder den ersten Stellvertreter auf Vor-
schlag der Gruppe der Vertreterinnen und Vertreter 
aus Brandenburg. Die Amtsdauer der Gewählten 
richtet sich nach der Amtsdauer der jeweils vor-
schlagsberechtigten Landesgruppe der Vertreterver-
sammlung.“

  „(7) Die Einberufung und Leitung einer Vertreterver-
sammlung erfolgt durch die Vorsitzende oder den Vor-
sitzenden der Vertreterversammlung, im Verhinde-
rungsfalle durch die erste Stellvertreterin oder den 
ersten Stellvertreter, mit schriftlicher Bekanntgabe 
der Tagesordnung und mit einer Frist von mindestens 
zwei Wochen. Die Vertreterversammlung regelt die 
Kostenerstattung der Organe und Gremien des Ver-
sorgungswerks, soweit die Satzung keine Regelungen 
enthält. Sie kann sich eine Geschäftsordnung geben.

  (8) Die Vertreterversammlung ist beschlussfähig, 
wenn von jeder Landesgruppe der Vertreterversamm-
lung mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 
Die Anwesenheit kann auch durch eine Zuschaltung 
mittels Videokonferenzschaltung aus dem jeweils an-
deren Landtag hergestellt werden. Ist die Beschluss-
fähigkeit nicht gegeben, wird die Vertreterversamm-
lung erneut einberufen. In dieser Sitzung ist sie auch 
beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte aller Mit-
glieder anwesend ist. Zwischen diesen beiden Sitzun-
gen müssen mindestens zwei Tage liegen.

  (9) Die Beschlüsse bedürfen der Zustimmung der Ver-
treter beider Landesgruppen (Prinzip der doppelten 
Mehrheiten), soweit die Satzung keine andere Rege-
lung vorsieht. Die Beschlüsse werden mit der Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen der jeweiligen Lan-
desgruppe gefasst. Stimmenthaltungen und ungültige 
Stimmen zählen nicht mit. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden für 
die Gruppe der nordrhein-westfälischen Vertreterin-
nen und Vertreter und die Stimme der oder des ersten 
stellvertretenden Vorsitzenden für die Gruppe der 
brandenburgischen Vertreterinnen und Vertreter. Bei 
einer erneuten Einberufung der Vertreterversamm-
lung nach Absatz 8 Satz 2 werden die Beschlüsse mit 
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwe-
senden Mitglieder gefasst. Beschlüsse über den Erlass 
oder die Änderung der Satzung einschließlich der 
Wahlordnung bedürfen einer qualifi zierten Mehrheit 
von zwei Dritteln aller Mitglieder der Vertreterver-
sammlung zuzüglich einer Stimme.

  (10) Die oder der Vorsitzende der Vertreterversamm-
lung und die erste Stellvertreterin oder der erste 
Stellvertreter können beschließen, die Vertreterver-
sammlung auch nach Landesgruppen getrennt einzu-
berufen. In diesem Fall erfolgt die Einberufung und 
Leitung der Sitzung der nordrhein-westfälischen Ver-
treterinnen und Vertreter durch die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden und der brandenburgischen Vertre-
terinnen und Vertreter durch die erste Stellvertreterin 
oder den ersten Stellvertreter mit schriftlicher Be-
kanntgabe einer identischen Tagesordnung unter Ein-
haltung der in Absatz 7 genannten Frist. Die Vertre-
terversammlungen sind jeweils beschlussfähig, wenn 
von jeder Landesgruppe mehr als die Hälfte der Mit-
glieder anwesend ist. Die Beschlüsse werden mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen der jeweiligen 
Landesgruppe gefasst. Stimmenthaltungen und un-
gültige Stimmen zählen nicht mit. Beschlüsse über 
den Erlass oder die Änderung der Satzung einschließ-
lich der Wahlordnung bedürfen einer qualifi zierten 
Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder der jewei-
ligen Landesgruppe. Absatz  9 Satz  3 gilt entspre-
chend. Beschlüsse werden erst wirksam, wenn die 
Vertreterversammlungen beider Landesgruppen zuge-
stimmt haben (Prinzip der doppelten Mehrheiten).

 Embleme / Logos

  Bei jeder der o. g. Maßnahmen sind die Embleme des 
Landes Nordrhein-Westfalen (mit Verweis auf das 
fördernde Ministerium bzw. die Landesregierung) 
und der EU (mit Verweis auf die Europäische Union 
und den Europäischen Sozialfonds) sowie das Logo 
„ESF in Nordrhein-Westfalen“ zu verwenden. Sofern 
weitere Embleme/Logos verwendet werden, sind alle 
Embleme/Logos gleichberechtigt hinsichtlich Anord-
nung und Größe anzubringen. Die Embleme / Logos 
sowie Vorgaben zur Verwendung sind im Internet un-
ter http://www.mags.nrw zu fi nden. Vertiefte Infor-
mationen sind in der Verordnung (EU) Nr. 821/2014 
vom 28. Juli 2014, veröffentlicht im Amtsblatt der 
Europäischen Union (EU) Nr. L 223/7. S.  7 ff vom 
29. Juli 2014 aufgeführt.“

Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 
in Kraft.

– MBl. NRW. 2018 S. 3

II.

Zweite Änderung der Satzung 
des Versorgungswerks der Mitglieder des 
Landtags Nordrhein-Westfalen und des 

Landtags Brandenburg 
Vom 5. Dezember 2017

Die Vertreterversammlung des Versorgungswerks der 
Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen und des 
Landtags Brandenburg hat am 5. Dezember 2017 fol-
gende Zweite Änderung der Satzung vom 20. März 2015 
(in Kraft seit 8. Oktober 2014) beschlossen:

1.  § 4 wird wie folgt gefasst:

 „§ 4
 Organe

 (1) Organe des Versorgungswerks sind

 1. die Vertreterversammlung

 2. der Vorstand

 3. die oder der Vorstandsvorsitzende.

  (2) Die Organmitglieder haften nur für den Schaden, 
der dem Versorgungswerk aus einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Verletzung der ihnen nach Ge-
setz, Satzung des Versorgungswerks oder Vertrag ob-
liegenden Pfl ichten entsteht.“

2.   § 5 Absatz 1, 2, 5, 7, 9, 10 und 11 werden wie folgt neu 
gefasst:

  „(1) Die Vertreterversammlung besteht aus insgesamt 
30 Vertreterinnen und Vertretern sowie Stellvertrete-
rinnen und Stellvertretern in gleicher Anzahl. Die 
Festlegung der Anzahl der Vertreterinnen und Vertre-
ter aus den jeweiligen Ländern erfolgt im Verhältnis 
der gesetzlichen Mitgliederzahlen des Landtags 
Nordrhein-Westfalen und des Landtags Brandenburg. 
Die Vertreterinnen und Vertreter sind unabhängig und 
an Weisungen nicht gebunden.

  (2) Die nordrhein-westfälischen und die brandenbur-
gischen Mitglieder des Versorgungswerks (Landes-
gruppen) wählen zu Beginn der Wahlperiode ihres je-
weiligen Landtags die auf sie entfallenden Vertrete-
rinnen und Vertreter für die Dauer der jeweiligen 
Wahlperiode. Die Zusammensetzung der Vertreterin-
nen und Vertreter jeder Landesgruppe richtet sich 
nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionszugehörig-
keit bzw. ehemaligen Fraktionszugehörigkeit aller 
Mitglieder der Landesgruppe zum Zeitpunkt der 
Wahl nach Satz  1. Die ehemaligen Abgeordneten je-
der Landesgruppe sind bei der Wahl der Vertreterin-
nen und Vertreter angemessen zu berücksichtigen. 
Das Nähere bestimmt die Wahlordnung als Bestand-
teil dieser Satzung. Die gewählten Vertreterinnen und 
Vertreter führen ihre Ämter bis zur Wahl ihrer Nach-
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  „(1) Der Vorstand führt die Geschäfte des Versor-
gungswerks. Ihm obliegen alle Aufgaben, die nicht 
der Vertreterversammlung vorbehalten sind. Hierzu 
zählen insbesondere die Anlage und Verwaltung des 
Vermögens nach den von der Vertreterversammlung 
beschlossenen Grundsätzen, die Durchführung jährli-
cher Kapitalanlagesitzungen, die Weiterentwicklung 
satzungsrechtlicher Regelungen sowie die Vorberei-
tung der Entscheidungen der Vertreterversammlung. 
Im Falle der Übertragung des Kapitalanlagenma-
nagements auf Dritte bestimmt der Vorstand die 
Grundsätze der Zusammenarbeit.

  (2) Der Vorstand beschließt auf der Grundlage eines 
versicherungsmathematischen Gutachtens den tech-
nischen Geschäftsplan. Dieser bedarf der Genehmi-
gung der Versicherungsaufsichtsbehörde.“

 4.2  Aus den bisherigen Absätzen 2 bis 4 werden die 
Absätze 3 bis 5. In § 8 Absatz 4 neu wird vor den 
Worten „Der Vorstandsvorsitzende“ die Worte 
„Die oder“ eingefügt.

5.  Es wird ein neuer § 8 a eingefügt:

 „§ 8a
 Geschäftsführender Vorstand

  (1) Aus der Mitte des Vorstands wird ein geschäfts-
führender Vorstand gebildet. Dieser besteht aus der 
oder dem Vorstandsvorsitzenden sowie den beiden 
Stellvertreterinnen oder Stellvertretern.

  (2) Der geschäftsführende Vorstand bereitet die Ent-
scheidungen des Vorstands vor. In typischen Angele-
genheiten des Tagesgeschäfts sowie bei Entscheidun-
gen über Kapitalanlagen, die keinen Aufschub dul-
den, kann der geschäftsführende Vorstand anstelle des 
Vorstands entscheiden. In diesem Fall ist der Vorstand 
unverzüglich nachträglich über die Kapitalanlageent-
scheidung zu unterrichten.“

6.   An § 9 Absatz 1 wird folgender Satz 4 angefügt:

  „Sie haften nur für den Schaden, der dem Versor-
gungswerk aus einer vorsätzlichen oder grob fahrläs-
sigen Verletzung der ihnen nach Gesetz, Satzung des 
Versorgungswerks oder Vertrag obliegenden Pfl ichten 
entsteht.“

Das Ministerium der Finanzen des Landes Nord-
rhein-Westfalen hat am 19. Dezember 2017 – AZ.: Vers 
35-00-1 U 27 III B 4 – die Genehmigung zu der am 5. De-
zember 2017 beschlossenen Satzungsänderung erteilt.

Die vorstehende Satzungsänderung wird hiermit ausge-
fertigt und im Ministerialblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen und im Amtsblatt für Brandenburg ver-
kündet.

Düsseldorf, den 20. Dezember 2017

gez. André  K u p e r

(Vorsitzender der Vertreterversammlung)

– MBl. NRW. 2018 S. 9

Sachbezugswerte
 nach der Sozialversicherungsentgeltverordnung

ab dem 1. Januar 2018
Bekanntmachung des Finanzministeriums 

B 2906 – 7.1 – IV A 2 –

Vom 21. Dezember 2017

Die Sachbezugswerte betragen nach Artikel 1 der Zehn-
ten Verordnung zur Änderung der Sozialversicherungs-
entgeltverordnung (SvEV) vom 7. Dezember 2017 (BGBl. I, 
Nr. 78, S. 3906) für das Kalenderjahr 2018:

  (11) Die Vertreterversammlung ist einzuberufen, wenn 
der Vorstand oder ein Drittel ihrer Mitglieder oder 
zwei Drittel der Vertreterinnen und Vertreter einer 
Landesgruppe dies verlangt.“

3.

 3.1 § 7 Absatz 1 und 2 werden wie folgt neu gefasst:

  „(1) Der Vorstand besteht aus höchstens elf Mitglie-
dern. Die Anzahl der Vorstandsmitglieder aus Nord-
rhein-Westfalen bestimmt sich nach der Anzahl der 
im Landtag Nordrhein-Westfalen vertretenen Frakti-
onen. Die Anzahl der Vorstandsmitglieder aus Bran-
denburg beträgt ein Drittel der Anzahl der nord-
rhein-westfälischen Vorstandsmitglieder, mindestens 
jedoch zwei Mitglieder. Zu den weiteren Mitgliedern 
des Vorstandes gehören eine Geschäftsführerin oder 
ein Geschäftsführer, die oder der nicht dem Versor-
gungswerk angehören, sowie eine ehemalige Abge-
ordnete oder ein ehemaliger Abgeordneter. 

  (2) Die Vorstandsmitglieder werden einzeln in gehei-
mer Wahl durch die Vertreterversammlung gewählt. 
Jede Landesgruppe in der Vertreterversammlung hat 
das Vorschlagsrecht für so viele Mitglieder, wie ihr 
nach Absatz  1 Satz  2 und 3 zustehen. Wählbar sind 
alle Mitglieder des Versorgungswerks. Die Mitglieder 
des Vorstandes dürfen nicht der Vertreterversamm-
lung angehören. Wird ein Mitglied der Vertreterver-
sammlung in den Vorstand gewählt, scheidet dieses 
aus der Vertreterversammlung aus. Die Amtsdauer der 
Vorstandsmitglieder entspricht der Amtsdauer der je-
weils vorschlagsberechtigten Landesgruppe in der 
Vertreter-versammlung. Sie führen ihre Ämter bis zur 
Wahl ihrer Nachfolgerinnen und Nachfolger fort.“

 3.2 § 7 Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:

  „(3) Die ehemalige Abgeordnete oder der ehemalige 
Abgeordnete wird für die Dauer von fünf Jahren 
durch die Vertreterversammlung gewählt; Absatz  2 
Satz 1, 3 – 5 und 7 gilt entsprechend. Die Wahl erfolgt 
für jeweils zwei Amtszeiten auf der Grundlage eines 
Wahlvorschlags der „Vereinigung ehemaliger Mitglie-
der des Landtags Nordrhein-Westfalen“. Für jeweils 
die dritte Amtszeit ist die brandenburgische Landes-
gruppe vorschlagsberechtigt.“

 3.3 § 7 Absatz 5 Satz 3 wird wie folgt neu gefasst:

  „Der Vorstand wählt aus seiner Mitte einzeln und in 
geheimer Wahl die oder den Vorsitzenden sowie die 
zweite Stellvertreterin oder den zweiten Stellvertre-
ter auf Vorschlag der Vorstandsmitglieder aus Nord-
rhein-Westfalen und die erste Stellvertreterin oder 
den ersten Stellvertreter auf Vorschlag der Vorstands-
mitglieder aus Brandenburg.“

 3.4 § 7 Absatz 6 letzter Satz wird gestrichen.

 3.5 § 7 Absatz 7 wird wie folgt neu gefasst:

  „(7) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als 
die Hälfte seiner Mitglieder und von jeder Landes-
gruppe mindestens eine Vertreterin oder ein Vertreter 
anwesend ist. In dringenden Fällen kann die Anwe-
senheit der Vertreterinnen und Vertreter einer Landes-
gruppe auch durch eine Zuschaltung mittels Video- 
oder Telefonkonferenz hergestellt werden. Kann eine 
Landesgruppe nicht vertreten sein, ist der Vorstand 
gleichwohl beschlussfähig, soweit zum Zeitpunkt der 
Sitzung eine schriftliche Zustimmung zu den Be-
schlussvorschlägen von allen Vertreterinnen und Ver-
tretern der fehlenden Landesgruppe vorliegt. Be-
schlüsse können auch im schriftlichen Verfahren ge-
fasst werden, wenn alle Mitglieder zustimmen. 
Beschlüsse kommen mit einfacher Mehrheit zu-
stande.“

 3.6  In § 7 Absatz 8 werden vor den Worten „des Ge-
schäftsführers“ die Worte „der Geschäftsführerin 
oder“ eingefügt.

 3.7  In §  7 Absatz  9 werden vor den Worten „einen 
Nachfolger“ die Worte „eine Nachfolgerin oder“ 
eingefügt.

4. 

 4.1 § 8 Absatz 1 und 2 werden wie folgt neu gefasst:
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§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht er-
folgen. 

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht bean-
sprucht.

§ 6

entfällt

§ 7

entfällt

§ 8

(1) Die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzah-
lungen und Auszahlungen innerhalb der Teilpläne wer-
den zu Budgets zusammengefasst. Dabei bilden die Teil-
pläne 10 und 40 jeweils ein Budget; die Teilpläne 20, 30 
und 50 werden zu einem gemeinsamen Budget zusam-
mengefasst.

(2) Mehrerträge erhöhen die Ermächtigung für Personal-
aufwendungen im Rahmen des Stellenplans und die 
 Ermächtigungen für Aufwendungen für bilanzielle Ab-
schreibungen sowie für sonstige ordentliche Aufwendun-
gen. Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätig-
keit erhöhen die Ermächtigung für Personalauszahlun-
gen im Rahmen des Stellenplans, die Ermächtigung für 
sonstige Auszahlungen und – soweit sich dadurch der 
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mindert – 
die Ermächtigung für investive Auszahlungen. Mehrein-
zahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen die Ermäch-
tigung für investive Auszahlungen.

§ 9

Zur fl exiblen Stellenbewirtschaftung können während 
des Haushaltsjahres insbesondere im Rahmen der Wie-
derbesetzung von Stellen Beamtenstellen mit vergleich-
baren Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäf-
tigten mit Beamten besetzt werden. Soweit von dieser 
Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellen-
plan für das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzu-
passen.

2.
Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für 
das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Die Bekanntmachung erfolgt gemäß § 12 Abs. 2 
GPAG durch Veröffentlichung im Ministerialblatt des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Die Haushaltssatzung mit 
ihren Anlagen ist gemäß §§ 12 Abs. 1 und 2 GPAG und 
80 Abs. 5 GO NRW dem Ministerium für Heimat, Kom-
munales, Bau und Gleichstellung des Landes Nord-
rhein-Westfalen mit Schreiben vom 30. November 2017 
angezeigt worden.

Der Haushaltsplan ist zur Einsichtnahme unter der Ad-
resse www.gpa.nrw.de im Internet verfügbar.

Herne, den 15. Dezember 2017

Der Präsident der gpaNRW

gez. Heinrich   B ö c k e l ü h r

– MBl. NRW. 2018 S. 11

Für das Frühstück 1,73 € (für 2017: 1,70 €)

Für das Mittag- und 
Abendessen jeweils 3,23 € (für 2017: 3,17 €).

– MBl. NRW. 2018 S. 10

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Bekanntmachung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Vom 30. November 2017

1.
Haushaltssatzung der Gemeindeprüfungsanstalt Nord-
rhein-Westfalen (gpaNRW) für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 1 Abs. 3, 5 Abs. 1 und 9 Abs. 1 und 2 des 
Gemeindeprüfungsanstaltsgesetzes (GPAG) in der Fas-
sung vom 30. April 2002 (GV. NRW. S. 160), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 15. Dezember 2016, in Verbindung 
mit §§  78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 15. November 2016, hat der 
Verwaltungsrat der Gemeindeprüfungsanstalt Nord-
rhein-Westfalen mit Beschluss vom 30. November 2017 
folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die 
für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeindeprüfungs-
anstalt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen 
und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Ver-
pfl ichtungsermächtigungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit
dem Gesamtbetrag der Erträge 
auf

18.213.899,00 Euro

dem Gesamtbetrag der Aufwen-
dungen auf

17.408.346,00 Euro

2. im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzah-
lungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 17.698.048,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszah-
lungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 13.395.026,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzah-
lungen aus der
Investitionstätigkeit auf 18.613.559,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszah-
lungen aus der
Investitionstätigkeit auf 22.916.582,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzah-
lungen aus
der Finanzierungstätigkeit auf 0,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszah-
lungen aus
der Finanzierungstätigkeit auf 0,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpfl ichtungsermächtigungen werden nicht veran-
schlagt.
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die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

 Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

  Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahres-
abschluss den gesetzlichen Vorschriften und den er-
gänzenden Regelungen im Gemeindeprüfungsan-
staltsgesetz und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der 
Gemeindeprüfungsanstalt NRW. Der Lagebericht 
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, 
Finanz- und Ertragslage der Gemeindeprüfungsan-
stalt NRW und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 Essen, 24. August 2017  

 BDO AG 

 WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT 

  F r i t z S e m e l k a

  Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer“

3.
Bekanntmachung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 mit seinen 
Anlagen, der Lagebericht für das Haushaltsjahr 2016 
und das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 
werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Jahres-
abschluss zum 31. Dezember 2016 mit seinen Anlagen 
und der Lagebericht für das Haushaltsjahr 2016 wurden 
gemäß §§  12 Abs.  1 und 2 GPAG und §  96 Abs.  2 GO 
NRW dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau 
und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen mit 
Schreiben vom 30. November 2017 angezeigt.

Die vollständige Fassung des Jahresabschlusses zum 
31.  Dezember 2016 (inklusive Teilergebnis- und Teil-
fi nanzrechnungen, Anhang und Lagebericht) kann im 
 Internet unter der Adresse http://www.gpa.nrw.de einge-
sehen werden.

Herne, den 15. Dezember 2017

Der Präsident der gpaNRW

gez. Heinrich   B ö c k e l ü h r

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 
zum 31. Dezember 2016

Bekanntmachung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Vom 30. November 2017

1.
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016

Aufgrund der §§ 1 Abs. 3, 5 Abs. 1 und 9 Abs. 1 und 2 des 
Gemeindeprüfungsanstaltsgesetzes (GPAG) in der Fas-
sung vom 30. April 2002 (GV. NRW. S. 160), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 15. Dezember 2016, in Verbindung 
mit §§  95 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zur-
zeit geltenden Fassung, hat der Verwaltungsrat der Ge-
meindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (gpaNRW) 
mit Beschluss vom 30. November 2017 den geprüften 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016  festgestellt. 

Die Bilanzsumme des Jahresabschlusses zum 31. Dezem-
ber 2016 beläuft sich auf 50.436.467,80 Euro; siehe An-
lage 1. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahres-
ergebnis von -679.318,17 Euro; siehe Anlage 2. Die Än-
derung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln nach der 
Finanzrechnung beläuft sich auf  4.519,55 Euro; siehe 
Anlage 3.

2.
Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 2016

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 und der 
 Lagebericht für das Haushaltsjahr 2016 wurden auf Be-
schluss des Verwaltungsrates der gpaNRW vom 29. No-
vember 2016 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
BDO AG, Essen geprüft und mit einem uneingeschränk-
ten Bestätigungsvermerk versehen. Er hat folgenden 
Wortlaut:

 „Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers 

  Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bi-
lanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergeb-
nisrechnungen, Teilfi nanzrechnungen sowie Anhang – 
unter Einbeziehung der Buchführung und den Lage-
bericht der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein- 
Westfalen Anstalt des öffentlichen Rechts, Herne, für 
das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. De-
zember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Auf-
stellung dieser Unterlagen nach den Vorschriften der 
Gemeindeordnung NRW und der Gemeindehaus-
haltsverordnung NRW sowie den ergänzenden Rege-
lungen im Gemeindeprüfungsanstaltsgesetz liegen in 
der Verantwortung des Präsidenten der Gemeinde-
prüfungsanstalt NRW. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchführung sowie über den Lagebericht 
abzugeben. 

  Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 101 
Abs. 1 GO NRW und entsprechend § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist 
die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Jahresabschluss unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 
Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshand-
lungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der 
Gemeindeprüfungsanstalt NRW sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen 
der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahres-
abschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrund-
sätze und der wesentlichen Einschätzungen des Prä-
sidenten der Gemeindeprüfungsanstalt NRW sowie 
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(2) Für die unter § 1 Abs. 2 genannten Tätigkeiten wird 
ein Gebührensatz von 645 Euro festgesetzt, sofern die 
Prüfung mit Beteiligung eines Wirtschaftsprüfers oder 
einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchgeführt wird. 
Für jede Prüfung wird ein Vielfaches dieses Gebühren-
satzes in Abhängigkeit von der Betriebsgröße erhoben, 
welche sich nach Umsatzerlösen und Bilanzsumme des 
zu prüfenden Jahresabschlusses richtet; die Erfüllung 
mindestens eines Merkmals der nächst höheren Größen-
klasse führt zur Zuordnung des Betriebes zu dieser Grö-
ßenklasse (die kleinste Größenklasse ist B):

Größen-
klasse

Merkmal Merkmal Viel-
faches

Umsatzerlöse Bilanzsumme
A größer 8,0 Mio. 

Euro
größer 80,0 Mio. 
Euro

1,5

B bis 8,0 Mio. Euro bis 80,0 Mio. Euro 1,0

Wird entschieden, dass ein Betrieb von der Jahresab-
schlussprüfung befreit oder nicht jährlich geprüft wird, 
so wird hierfür das 1,0-Fache des Gebührensatzes erho-
ben. Bei Ortsterminen wird je Termin das 1,0-Fache des 
Gebührensatzes erhoben; eine Pauschale für die Reise-
kostenvergütung fällt nicht an. Bei Bilanzierung nach 
NKF tritt an die Stelle der Umsatzerlöse die Summe der 
Erträge aus öffentlich- und privatrechtlichen Leistungs-
entgelten sowie aus Kostenerstattungen und -umlagen.

(3) Je Tagewerk für die unter § 1 Abs. 2 genannten Tätig-
keiten wird eine Gebühr von 886 Euro festgesetzt, sofern 
die Prüfung durch eigene Prüfer der gpaNRW gemäß 
§ 106 Abs. 2 Satz 2 GO NRW durchgeführt wird.

(4) Die Pauschale für Reisekostenvergütung im Sinne 
des § 2 Abs. 4 beträgt 51,10 Euro pro Tag.

(5) Die Höhe der Gebühren nach den Absätzen 1, 3 und 4 
richtet sich nach dem im Zeitpunkt der Tätigkeit gelten-
den Gebührensatz.

(6) Bedient sich die gpaNRW im Rahmen des § 2 Abs. 5 
GPAG zur Erfüllung ihrer Aufgaben der Hilfe von Wirt-
schaftsprüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder 
anderer geeigneter Dritter, so werden die Kosten für de-
ren Leistung zusätzlich zu den Gebühren für überörtli-
che Prüfungen und Jahresabschlussprüfungen nach den 
Absätzen 1 bis 4 erhoben. Dies gilt nicht, soweit Wirt-
schaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, de-
rer sich die gpaNRW zur Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung gemäß §  106 Abs.  2  S.  2 GO NRW be-
dient, ihre Kosten dem geprüften Betrieb unmittelbar in 
Rechnung stellen.

§ 4
Gebührenschuld, Vorausleistung

(1) Die Gebührenschuld entsteht bei den unter § 1 Abs. 1 
genannten Tätigkeiten mit dem Zugang des Prüfungsbe-
richtes und bei den unter § 1 Abs. 2 genannten Tätigkei-
ten mit dem Zugang des abschließenden Vermerks oder 
der Befreiung. Die Gebühr wird 30 Tage nach Bekannt-
gabe des Gebührenbescheides zur Zahlung fällig.

(2) (weggefallen)

(3) Nach Beginn der Tätigkeit können angemessene Vor-
ausleistungen erhoben werden.

§ 5
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung 2015 vom 2. De-
zember 2014 außer Kraft.

(2) Die Gebührensätze nach §  3 gelten bis zum 31. De-
zember 2020.

§ 6
Bekanntmachung der Gebührensatzung

Diese Gebührensatzung wird in ihrer jeweils gültigen 
Fassung im Ministerialblatt des Landes Nordrhein-West-
falen öffentlich bekannt gemacht.

Gemeindeprüfungsanstalt

Gebührensatzung der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen
Vom 15. Dezember 2017

1.
Bekanntmachung der Gebührensatzung 2018 der Ge-
meindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (gpaNRW)

Aufgrund der §§ 1 Abs. 3, 5 Abs. 1 Nr. 1 und 10 Abs. 1 
des Gemeindeprüfungsanstaltsgesetzes (GPAG) vom 30. 
April 2002 (GV. NRW. S. 160), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 15. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1150), und in 
entsprechender Anwendung des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. Oktober 1969 (GV. 
NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 15. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1150), hat der 
Verwaltungsrat der Gemeindeprüfungsanstalt Nord-
rhein-Westfalen mit Beschluss vom 30. November 2017 
folgende Satzung erlassen:

Gebührensatzung 2018

§ 1
Gebührengegenstand, Gebührenschuldner

(1) Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 
(gpaNRW) erhebt für ihre Tätigkeit im Rahmen ihrer 
Aufgaben nach §  2 Abs.  1 und 2 des Gesetzes über die 
Gemeindeprüfungsanstalt (Gemeindeprüfungsanstalts-
gesetz – GPAG) i.  V.  m. §  105 GO NRW Benutzungsge-
bühren von den Gemeinden, Kreisen und Landschafts-
verbänden sowie sonstigen Körperschaften, Anstalten, 
Stiftungen, Verbänden und Einrichtungen des öffentli-
chen Rechtes und deren Eigenbetrieben und eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtungen.

(2) Für ihre Tätigkeit bei der Jahresabschlussprüfung 
auf Grund des § 2 Abs. 1 und 2 GPAG i. V. m. § 106 GO 
NRW erhebt die gpaNRW die Benutzungsgebühren von 
den geprüften Eigenbetrieben, eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtungen und sonstigen Unternehmen und Einrich-
tungen.

(3) Gebührenschuldner für Eigenbetriebe und eigenbe-
triebsähnliche Einrichtungen im Sinne der Abs. 1 und 2 
ist die sie tragende Körperschaft.

§ 2
Gebührenmaßstäbe

(1) Die Gebühren werden nach dem in Tagewerken aus-
gedrückten Zeitaufwand für die Tätigkeit bemessen, so-
weit § 3 nichts anderes bestimmt. Ein Tagewerk beträgt 
ein Fünftel der jeweils zum 01. Januar eines Jahres zu er-
mittelnden durchschnittlichen Wochenarbeitszeit der Be-
schäftigten der gpaNRW. Ändert sich die tarifl iche oder 
gesetzliche Wochenarbeitszeit einer Beschäftigtengruppe, 
so kann zum Stichtag des Inkrafttretens dieser Änderung 
eine Neuberechnung des Umfangs eines Tagewerkes er-
folgen. Die Anzahl der gebührenfähigen Tagewerke er-
gibt sich aus der Teilung der Gesamtzahl der für die Tä-
tigkeit aufgewandten Arbeitsstunden der beteiligten 
Prüfer der gpaNRW durch die Stundenzahl nach Satz 2. 
Die dienstlich anerkennungsfähige Fahrtzeit ist Teil des 
Tagewerkes.

(2) Kleinste Einheit, die der Abrechnung zu Grunde ge-
legt wird, ist ein Viertel eines Tagewerkes.

(3) Für jede der in § 1 genannten Tätigkeiten wird eine 
Mindestgebühr von der Hälfte eines Tagewerkes erhoben.

(4) Bei einer Tätigkeit außerhalb des Verwaltungssitzes 
der gpaNRW wird für die notwendigen Fahrten eine 
Pauschale für die Reisekostenvergütung erhoben, soweit 
§ 3 Abs. 2 nichts anderes bestimmt.

§ 3
Gebührensätze

(1) Je Tagewerk für die unter § 1 Abs. 1 genannten Tätig-
keiten wird eine Gebühr von 624 Euro festgesetzt.
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2.
Bekanntmachung

Die vorstehende Satzung wird hiermit gemäß § 12 Abs. 2 
des Gesetzes über die Gemeindeprüfungsanstalt (GPAG) 
durch Veröffentlichung im Ministerialblatt des Landes 
Nordrhein-Westfalen bekannt gemacht. Die Satzung 
wurde gemäß § 12 Abs. 1 und 2 GPAG dem Ministerium 
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des 
Landes Nordrhein-Westfalen mit Mail vom 21. Dezember 
2017 angezeigt. 

Herne, den 15. Dezember 2017

Der Präsident der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen

gez. Heinrich  B ö c k e l ü h r

– MBl. NRW. 2018 S. 16

III.

Landschaftsverband Rheinland

Öffentliche Auslegung des Entwurfes 
der Nachtragssatzung des Landschaftsverbandes 

Rheinland für das Jahr 2018
Bekanntmachung des Landschaftsverbandes Rheinland 

Vom 15. Dezember 2017

Aufgrund der §§ 7 und 23 der Landschaftsverbandsord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen, in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S.  657), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) in Verbindung 
mit §  81 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.  666), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 
(GV. NRW. S.  966), in Kraft getreten am 29. November 
2016, wird bekannt gegeben, dass der Entwurf der Nach-
tragssatzung des Landschaftsverbandes Rheinland für 
das Haushaltsjahr 2018 einschließlich Anlagen montags 
bis freitags in der Zeit

vom 9. Januar bis 22. Januar 2018

jeweils von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr in Köln-Deutz, Lan-
deshaus, Kennedy-Ufer 2, Zimmer F 220, zur Einsicht-
nahme öffentlich ausliegt.

Alternativ kann die Haushaltssatzung im Internet unter 
folgender Adresse eingesehen werden: 

haushalt.lvr.de

Gegen den Entwurf können Einwohnerinnen und Ein-
wohner der Mitgliedskörperschaften innerhalb einer 
Frist von vierzehn Tagen nach Beginn der Auslegung 
Einwendungen bei der Direktorin des Landschaftsver-
bandes Rheinland, Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln, erheben.

Köln, den 15. Dezember 2017

Die Direktorin
des Landschaftsverbandes Rheinland

Ulrike   L u b e k

– MBl. NRW. 2018 S. 17

Öffentliche Auslegung des 
LVR-Beteiligungsberichtes zum 31. Dezember 2016
Bekanntmachung des Landschaftsverbandes Rheinland

Vom 13. Dezember 2017

Aufgrund des §  23 Absatz  2 der Landschaftsverbands-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. November 
2016 (GV. NRW. S. 966), in Verbindung mit § 117 Absatz 2 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len in der Fassung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. 
November 2016 (GV. NRW. S. 966), wird bekanntgegeben, 
dass der Beteiligungsbericht des Landschaftsverbandes 
Rheinland zum 31. Dezember 2016 montags bis freitags 
in der Zeit von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Verwaltungs-
gebäude des Landschaftsverbandes Rheinland in 50679 
Köln, Landeshaus, Kennedy-Ufer 2, Zimmer F 209, zur 
Einsichtnahme öffentlich ausliegt.

Alternativ kann der LVR-Beteiligungsbericht zum 31. 
Dezember 2016 im Internet unter folgender Adresse ein-
gesehen werden: Beteiligungsbericht.lvr.de 

Köln, 13. Dezember 2017

Die Direktorin
des Landschaftsverbandes Rheinland

Ulrike   L u b e k

– MBl. NRW. 2018 S. 17

14. Landschaftsversammlung Rheinland;
Feststellung eines Nachfolgers

Bekanntmachung des Landschaftsverbandes Rheinland 

Vom 12. Dezember 2017

Für das zum 12. Dezember 2017 ausgeschiedene Mitglied 
der 14. Landschaftsversammlung Rheinland 

 Frau Gertrud Servos, SPD-Fraktion 

rückt als Nachfolger das gewählte Ersatzmitglied   

 Herr Denis Arndt 
 In der Au 49 
 41539 Dormagen 

in die 14. Landschaftsversammlung Rheinland nach. 

Gemäß § 7 b Absatz 6 Satz 4 der Landschaftsverbands-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S.  657), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 15. November 2016 (GV.NRW. S. 966) stelle ich den 
Nachfolger mit Wirkung vom 12. Dezember 2017 fest 
und mache dies hiermit öffentlich bekannt. 

Köln, den 12. Dezember 2017 

Die Direktorin 
des Landschaftsverbandes Rheinland

L u b e k

– MBl. NRW. 2018 S. 17
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Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft

Ernst & Young GmbH ausgewertet und eine Analyse an-
hand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu 
folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 29. November 2017

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

gez. Gregor  L o g e s

Köln, den 18. Dezember 2017

Zweckverband KDN – Dachverband kommunaler 
IT-Dienstleister

Der Verbandsvorsteher

Verbandsvorsteher Dr. Stephan  K e l l e r

– MBl. NRW. 2018 S. 18

Bekanntmachung des Jahresabschlusses des 
Zweckverbandes 

KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleis-
ter für seine eigenbetriebsähnliche Einrichtung 

AKDN-sozial für das Geschäftsjahr 2016
Vom 18. Dezember 2017

Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2016 mit einer Bilanzsumme von 
1.654.948,52  € und einem Jahresüberschuss von 
305.001,09 € fest. Der Jahresüberschuss von 152.500,55 € 
wird den Rücklagen zugeführt. Der verbleibende Über-
schussanteil in Höhe von 152.500,54  € wird auf neue 
Rechnung vorgetragen.

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes AKDN-sozial. Zur Durch-
führung der Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 
2016 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Ernst & Young GmbH, Köln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 20. Juni 2017 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt. 

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
AKDN-sozial, Köln, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die 
Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie den 
landesrechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen 
liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung der ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtung. Unsere  Aufgabe ist 
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prü-
fung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebe-
richt abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  317 
HGB i. V. m. § 106 GO NRW unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister

Bekanntmachung 
des Jahresabschlusses des Zweckverbandes 

KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister 
für das Geschäftsjahr 2016

Vom 18. Dezember 2017

Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2016 mit einer Bilanzsumme von 
5.130.781,09  € und einem Jahresüberschuss von 
37.707,43  € fest. Der Jahresüberschuss von 37.707,43  € 
wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes KDN Dachverband Kom-
munaler IT Dienstleister. Zur Durchführung der Jahres-
abschlussprüfung zum 31. Dezember 2016 hat sie sich 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young 
GmbH, Köln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 13.Juni.2017 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt. 

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss  – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
KDN Dachverband Kommunaler IT  Dienstleister, Köln, 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 
2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von 
Jahres-abschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften sowie den landesrechtli-
chen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen liegen in der 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Zweckver-
bandes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der 
von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 
den Jahresabschluss  unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  317 
HGB i. V. m. § 106 GO NRW unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des 
Zweckverbandes sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden 
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben 
in Buchführung, Jahresabschluss  und Lagebericht über-
wiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze  und der wesentlichen Einschät-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung 
der Gesamtdarstellung  des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Be-
urteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt un-
ter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar.“



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 1 vom 5. Januar 2018 19

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung  so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt un-
ter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Ernst & Young GmbH ausgewertet 
und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. 
Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 29. November 2017

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

gez. Gregor  L o g e s

Siegburg, den 18. Dezember 2017

Zweckverband KDN – Dachverband kommunaler 
IT-Dienstleister

Der Verbandsvorsteher

Verbandsvorsteher Dr. Stephan  K e l l e r

– MBl. NRW. 2018 S. 18
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